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Vollzug des Sprengstoffgesetzes (SprengG) und 
der 1. Sprengstoffverordnung (1. SprengV) 

Allgemeinverfügung zur Abwehr von Gefahren 
und Störungen während des Jahreswechsels vom 

31.12.2023 auf den 01.01.2024 
 
Die Stadt Ingolstadt als Sicherheitsbehörde erlässt 
aufgrund von § 24 Abs. 2 der Ersten Verordnung 
zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) vom 
30.01.1991 in der derzeit geltenden Fassung fol-
gende Allgemeinverfügung: 
1. Das Abschießen und Abbrennen von Feuerwerks-
körpern der Kategorie II (Kleinfeuerwerk, z.B. Ra-
keten, Schwärmer, Knallkörper, Batterien etc.) ist 
über das vom 02.01. bis 30.12. bestehende Abbrenn-
verbot hinaus, auch am 31.12.2023 und am 
01.01.2024 im Bereich der Historischen Altstadt ver-
boten. Umfasst ist der Bereich innerhalb der folgen-
den Straßen als Begrenzung: Jahnstraße, Auf der 
Schanz, Dreizehnerstraße, Esplanade, Roßmühl-
straße und Schloßlände. Dies umfasst insbesondere 
den gesamten öffentlichen Verkehrsraum der 

genannten Straßen im Sinne von Art. 2 Nr. 1 Buch-
stabe b Bayerisches Straßen- und Wegegesetz. Der 
beiliegende Lageplan ist Bestandteil dieser Verfü-
gung.  
2. Die sofortige Vollziehung der Nummer 1 dieser 
Allgemeinverfügung wird angeordnet. 
3. Zuwiderhandlungen können nach § 46 Ziff. 9 der 
1. SprengV in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Ziff. 16 
und Abs. 2 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe (Sprengstoffgesetz – SprengG) vom 
10.09.2002 (BGBl. I S. 3518) in der derzeit gelten-
den Fassung als Ordnungswidrigkeit mit einer Geld-
buße bis zu 50.000 € geahndet werden. 
4. Die Allgemeinverfügung gilt an dem auf die Be-
kanntmachung folgenden Tag als bekannt geben. 
 
Die Allgemeinverfügung sowie deren Begründung 
können auf der Internetseite der Stadt Ingolstadt un-
ter https://www.ingolstadt.de/Allgemeinverfue-
gung_zum_Feuerwerksverbot_Innenstadt eingese-
hen werden.  
 

________________________ 
 

Ausschreibung im Offenen Verfahren 
  

Die Stadt Ingolstadt, Amt für Gebäudemanagement, 
beabsichtigt folgende Leistung nach VgV im Offe-
nen Verfahren (EU) zu vergeben:  
Wartung und Prüfung - Dächer und Dachab-
läufe, Nr. 664-0065-2023-U-IN  
Einreichungstermin: 30.01.2024 um 11:45 Uhr, Aus-
führungsort: Ingolstadt  
Abwicklung der Ausschreibung über das Baureferat, 
Spitalstr. 3, 85049 Ingolstadt Tel. (0841) 305-2450, 
E-Mail: vergabe@ingolstadt.de Auskünfte zur Aus-
schreibung über die Vergabeplattform 
www.vergabe.bayern.de 
 

________________________ 
 



Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Ingolstadt                     Nr. 52 vom 27.12.2023 

 
 
 

 
Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Ingolstadt     Seite 2 
Herausgegeben vom Presse- und Informationsamt der Stadt Ingolstadt, Franziskanerstraße 7, 85049 Ingolstadt 
Im Internet: www.ingolstadt.de/amtliche 
 

Ausschreibung im Offenen Verfahren 
 

Die Stadt Ingolstadt, Hochbauamt, beabsichtigt fol-
gende Leistung nach VgV im Offenen Verfahren 
(EU) zu vergeben: 
 GS Irgertsheim - Erweiterung, Landschaftsbau-
arbeiten BA1, Nr. 665-0249-2023-B-IN  
Einreichungstermin:26.01.2024 um 10:45Uhr,  
Ausführungsort: Ingolstadt  
Abwicklung der Ausschreibung über das Baureferat, 
Spitalstr. 3, 85049 Ingolstadt Tel. (0841) 305-2450, 
E-Mail: vergabe@ingolstadt.de Auskünfte zur Aus-
schreibung über die Vergabeplattform 
www.vergabe.bayern.de 
 

________________________ 

 
Wahl des Kommandanten und des stellvertre-

tenden Kommandanten der Freiwilligen Feuer-
wehr Ingolstadt-Stützpunkt West 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
hiermit lade ich Sie zur Wahl des Kommandanten 
und des stellvertretenden Kommandanten der Frei-
willigen Feuerwehr Ingolstadt-Stützpunkt West ein. 
 
Diese findet statt am: Sonntag, 21. Januar 2024 um 
10:30 Uhr  
Wahllokal: Feuerwehrgerätehaus Pettenhofen 
Moosweg 9, 85049 Ingolstadt 
Tagesordnung 
-Wahl des Kommandanten 
-Wahl des stellvertretenden Kommandanten 
 
Sie werden gebeten in Uniform zu erscheinen. 
 
Im Auftrag 
Dipl.-Ing. Josef Huber 
Leiter der Feuerwehr 

________________________ 
 

Freiwillige Feuerwehr Ingolstadt/ 
Ringsee-Kothau e. V. Einladung zur  

Dienst-/Jahreshauptversammlung 2024 
 

Gemäß unserer aktuellen Satzung vom 17.05.2019 
laden wir zu unserer jährlichen stattfindende Jahres-
hauptversammlung am Freitag, den 20.01.2024, um 
19.00 Uhr ein. 
 
 

Die Dienst-/Jahreshauptversammlung findet in Uni-
form (falls diese noch vorhanden ist, ansonsten auch 
ohne) im Feuerwehrgerätehaus der FFW Ring-
see/Kothau statt. (Dahlienstraße 6, 85053 Ingolstadt)  
 
Tagesordnung: Dienstversammlung  
1.) Bericht des Kommandanten  
2.) Bericht des Jungendwartes  
3.) Ehrungen / Ernennungen  
4.) Datenschutz  
5.) Sonstiges  
 
Tagesordnung: Jahreshauptversammlung  
1.) Verlesen des Protokolls der letzten JHV  
2.) Bericht der Kassenrevisoren  
3.) Bericht des Vorstandes  
4.) Sonstiges  
 
Zur jährlichen Kontrolle des Besitzes einer gültigen 
Fahrerlaubnis, werden alle Kraftfahrer gebeten diese 
im Original zur Dienstversammlung mitzubringen. 
 
Christian Vosswinkel  
1. Vorsitzender 
 

________________________ 
 
 

Ende der amtlichen Bekanntmachung 

 


